
Internationales Handelsrecht
Zeitschrift für das Recht des internationalen 
Warenkaufs und Warenvertriebs

6/2016
16. Jahrgang S. 225-268 Dezember 2016

Herausgegeben von
RA Prof. Dr. Rolf H erber
RiOLG Prof. Dr. U lrich M agnus 
RA Prof. Dr. Burghard Piltz 
RA Dr. Karl-Heinz Thume

gemeinsam mit
M Rin Dr. G. Beate Czerwenka 
RA Dr. Tobias Eckardt 
Prof. Dr. Franco Ferrari 
Prof. Dr. Christiana Fountoulakis 
RA Prof. Dr. F. Christian Genzow 
RA Dr. C hristian Groß

www.internationales-handelsrecht.net

Prof. Dr. Peter H uber 
RA Prof. Dr. Stefan Kröll 
Prof. Dr. Brigitta Lurger 
Prof. Dr. Peter Manlcowski 
Prof. Dr. Ingo Saenger 
Prof. Dr. Ingeborg Schwenzei

sellier european law publisher;

Aus dem Inhalt

► Brauneck- Aus Alt- mach Neukunde: EuGH zum Handelsvertreterausgleich
► Thöle - Ein Leitfaden zum dänischen Handelsvertreterrecht 5. 231
► OLG Stuttgart - Einbeziehung von AGB in einen dem CISG unterliegenden 

Kaufvertrag S. 236
► OLG Karlsruhe - Mängelrüge im Streckengeschäft 5. 238
► OLG Stuttgart und OLG München - Zur Verjährung des Anspruches auf 

Buchauszug (mit Anm. Heinicke) S. 246

S. 225

ottoschmidt

http://www.internationales-handelsrecht.net


IHR
Internationales Handelsrecht
Zeitschrift für das Recht des internationalen 
Warenkaufs und Warenvertriebs

6/2016
16. Jahrgang S. 225-268 Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis
Aufsätze

Aus Alt- mach Neukunde: EuGH zum 
Handelsvertreterausgleich
RA Dr. Jens Brauneck, Neuss_________________

Ein Leitfaden zum dänischen Handelsvertreterrecht
RA und advokat (DK) Dr. Claas Thöle, Kopenhagen___

Entscheidungen

UN-Kaufrecht (CISG)

Art. 8 CISG, Art. 2 Abs. 2 UNÜ
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liegenden Kaufvertrag.
2. Die Form einer Schiedsvereinbarung bzgl. eines sol
chen Kaufvertrages beurteilt sich nicht in erster Linie 
nach dem CISG, sondern nach Art. 2 Abs. 2 UNÜ. Für den 
geforderten Austausch schriftlicher Erklärungen reich
ten per E-Mail übermittelte, eingescannte Schriftstücke: 
Deutschland: OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.12.2015 -
1 SchH 1/15_____________________________________

Vertriebsrecht

§ 437 BGB; § 377 HGB
1. Beim Streckengeschäft hat die handelsrechtliche 
Mängelrüge grundsätzlich entlang der Kaufvertrags Ver
hältnisse zu erfolgen. [...]
2. Im Fall einer erkannten und genehmigten Falschlie
ferung besteht für den Käufer Anlass, im Rahmen des
§ 377 HGB besonders sorgfältig zu untersuchen, ob die 
gelieferte Ware in den vertragswesentlichen Eigen
schaften der bestellten entspricht. [...]

3. Fragt der Käufer aufgrund eines Mangelverdachts 
beim Hersteller nach und gibt ihm der Hersteller eine 
falsche Auskunft, entlastet das den Käufer mit Blick auf 
die Mängelrüge nach § 377 HGB gegenüber dem Ver
käufer nicht. Die Auskunft des Herstellers ist dem Ver
käufer grundsätzlich nicht zuzurechnen.
Deutschland: OLG Karlsruhe, Urt. v. 19.7.2016 -  
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Zweifel gegen die zwingende Vorschrift des § 89b 
Abs. 4 Satz 1 HGB und ist daher in der Regel gemäß 
§ 134 BGB nichtig. Eine solche Vertragsbestimmung ist 
nur dann rechtswirksam, wenn sich feststellen lässt, 
dass die Parteien auch ohne die Anrechnungsabrede 
keine höhere Provision vereinbart hätten, als dem Teil 
der Gesamtvergütung entspricht, der nach Abzug des 
abredegemäß auf den Ausgleichsanspruch anzurech
nenden Teils verbleibt. [...] (Anschluss an BGH, Urteil 
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Abrechnungszeitraum möglicherweise unverjährte 
Provisionsansprüche bestehen, weil der Unternehmer 
provisionspflichtige Geschäfte nicht in seine Abrech
nung aufgenommen hat und die subjektiven Voraus
setzungen für den Verjährungsbeginn im Hinblick auf 
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